
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/11/25 2004/03/0139
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

Die Behörde ist nicht verp6ichtet, der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich der von ihr

vorgenommenen Beweiswürdigung zu geben (Hinweis E 23. April 1982, 398/80).

Schlagworte

Parteiengehör Rechtliche Beurteilung Verwaltungsstrafverfahren
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